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COVID-19: ARBEITSRECHT 

ENTSCHÄDIGUNG FÜR  
ARBEITNEHMER BEI KITA- UND  
SCHULSCHLIESSUNGEN 

Die Ausbreitung des Coronavirus 
stellt viele Eltern vor organisatori-
sche und finanzielle Herausforde-
rungen. Mit dem durch das „Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung bei 
einer epidemischen Lage von nati-
onaler Tragweite“ neu geschaffe-
nen § 56 Abs. 1a Infektionsschutz-

gesetz (IfSG) erhalten Eltern,  
die wegen der behördlichen  
Kita- und Schulschließung nicht  
arbeiten können und dadurch 
einen Verdienstausfall erleiden, 
nunmehr ab dem 30.3.2020 unter  
bestimmten Voraussetzungen  
eine Entschädigung in Geld. 

NEUREGELUNG DURCH DEN GESETZGEBER 
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Steuerberatung
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Rechtsberatung
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Wer ist Anspruchsberechtigt?  

Anspruchsberechtigt sind erwerbstätige  

Sorgeberechtigte von Kindern, die  

 a das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

 a behindert und deshalb auf Hilfe angewiesen sind.  

Wenn ein Kind in Vollzeitpflege nach § 33 des SGB VIII in den 

Haushalt aufgenommen wurde, steht der Anspruch auf Entschä-

digung anstelle der Sorgeberechtigten den Pflegeeltern zu.  

Nicht anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer, die zwar mit 

einem Partner und dessen Kind zusammenleben, aber selbst 

nicht kraft Gesetz oder sonstiger behördlicher Anordnung 

sorgeberechtigt sind. 

Was sind die Anspruchsvoraussetzungen? 

Voraussetzung für den Entschädigungsanspruch ist:  

 a dass die Kinderbetreuungseinrichtung oder die Schule durch 

Anordnung der zuständigen Behörde zur Verhinderung von 

Infektionen oder übertragbaren Krankheiten geschlossen 

bzw. ein Betretungsverbot angeordnet wird,  

 a der Anspruchsberechtigte aufgrund der nunmehr selbst 

vorgenommenen Kinderbetreuung einen Verdienstausfall 

erleidet und 

 a keine Möglichkeit zumutbarer, anderweitiger Betreuung 

besteht.

Eine Möglichkeit anderweitiger Betreuung  

im Sinne der Norm besteht, wenn  

 a es dem Arbeitnehmer zumutbar ist,  

im Home-Office zu arbeiten,  

 a er noch vorhandenes Arbeitszeitguthaben und ggf. 

noch bestehenden Resturlaub abbauen kann, 

 a er die Betreuung durch Verwandte oder Freunde – die 

nicht der Risikogruppe Covid-19 angehören – sicherstel-

len kann oder ein Anspruch auf Notbetreuung besteht. 

Ausweislich des Gesetzeswortlauts besteht dann kein Anspruch 

auf Zahlung einer Entschädigung, soweit eine Schließung 

ohnehin wegen der Schulferien erfolgen würde. Dies dürfte für 

den Fall von „Kita-Ferien“ entsprechend gelten, auch wenn der 

Gesetzgeber hierzu keine ausdrückliche Regelung getroffen hat.

Wie hoch ist die Entschädigung für den  
Arbeitnehmer und wer zahlt sie?  

Die Entschädigung beträgt 67 Prozent des dem anspruchsbe-

rechtigten Arbeitnehmer entstandenen Verdienstausfalls.  

Der Höchstbetrag für einen vollen Monat ist jedoch auf 2.016,00 € 

gedeckelt.  

Wichtig ist, dass der Arbeitgeber – ebenso wie bei der Zahlung 

des Kurzarbeitergeldes – mit der Entschädigungszahlung in 

Vorleistung geht und sich diese dann durch die vom jeweiligen 

Bundesland bestimmten zuständigen Behörden auf Antrag 

erstatten lässt. 

Wie lang wird die Entschädigung gewährt?

Die Entschädigung wird für den Zeitraum des Verdienstausfalls, 

längstens für sechs Wochen gewährt.  

Die Gesetzesregelung gilt vorerst befristet bis zum 31.12.2020. 

Einen Verdienstausfall im Sinne der Norm  

erleidet der Anspruchsberechtigte nicht, wenn er 

 a nach tariflichen, betrieblichen oder individual- 

rechtlichen Regelungen unter Fortzahlung des  

Entgelts der Arbeit fernbleiben darf oder  

 a bereits Kurzarbeitergeld, Entgeltfortzahlung,  

Kinderkrankengeld oder andere Leistungen bezieht. 
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Wie läuft das Antragsverfahren hinsichtlich  
der Erstattung für den Arbeitgeber ab? 

Der Arbeitgeber hat den Antrag auf Erstattung der durch ihn 

vorab geleisteten Entschädigungszahlung bei der jeweiligen 

Behörde seines Bundeslandes zu stellen. Welche Behörde 

zuständig ist, richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschrif-

ten. Oftmals werden dies jedoch die Gesundheitsämter sein. 

 

Die (Landes-)Behörden stellen in der Regel auf ihren Internet-

seiten Antragsformulare zur Verfügung, die der Arbeitgeber 

auszufüllen und zurückzusenden hat. 

 

Die Antragsformulare enthalten Hinweise, welche Unterlagen 

dem Antrag beizufügen sind (z. B. Kopie der Geburtsurkunde 

des Kindes, eidesstattliche Versicherung des Arbeitnehmers, 

dass keine anderweitige zumutbare Betreuungsmöglichkeit 

besteht etc.). Bitte beachten Sie, dass die Anforderungen von 

Bundesland zu Bundesland abweichen können. 

 

Innerhalb welcher Frist der Antrag einzureichen ist, lässt sich 

der Gesetzesänderung- und Begründung nicht entnehmen. Hier 

dürfte jedoch die Regelung des § 56 Abs. 11 IfSG entsprechend 

anwendbar sein, wonach Anträge innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Einstellung der Schließungsanordnung oder des 

Betretungsverbots der Schule bzw. der Kinderbetreuungsein-

richtung gestellt werden müssten. Möglicherweise stellen die 

Behörden auf ihren Internetseiten weitergehende oder sogar 

abweichende Informationen zur Verfügung. Dies gilt es im 

Einzelfall zu prüfen. 

Handlungsempfehlung für Arbeitgeber 

Da Sie als Arbeitgeber mit der Zahlung der Entschädigung an 

die Arbeitnehmer in Vorleistung gehen müssen und sich diese 

erst im Nachhinein von der Behörde erstatten lassen können, 

sollten Sie vorab genau prüfen, ob die Anspruchsvorausset-

zungen auch vollständig vorliegen und alle erforderlichen 

Nachweise seitens des Arbeitnehmers erbracht wurden. 

Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Sie die Beträge nicht oder 

nicht vollständig von der Behörde erstattet bekommen. Der Ar-

beitnehmer ist verpflichtet, am Nachweis der Anspruchsvoraus-

setzungen mitzuwirken.
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Für weiterführende rechtliche Fragen sprechen Sie uns gerne an.  
Wir unterstützen Sie.
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Rechtsanwältin 

Senior Associate
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kristina.hollwitz@mazars.de
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